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Erster Teil 

Einleitung 

§ 1 Einführung in den Forschungsgegenstand 
§ 1 Einführung in den Forschungsgegenstand 

Einen der bedeutendsten Grundsätze des internationalen Handelsschiedsver-
fahrensrechts stellt das Verbot der révision au fond1 dar.2 Nach diesem Grund-
satz ist es dem ordentlichen Gericht bei der staatlichen Kontrolle eines Schieds-
spruchs verwehrt, die Richtigkeit der schiedsgerichtlichen Sachbeurteilung zu 
überprüfen.3 Eine berufungsähnliche Kontrolle des Schiedsspruchs, die das 
Schiedsverfahren zu einer bloßen Vorinstanz der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
degradieren würde, ist somit ausgeschlossen.4 

Die Einhaltung und Durchsetzung des Verbots der révision au fond setzt 
voraus, dass die sachliche Unrichtigkeit eines Schiedsspruchs weder einen 
Aufhebungs- noch einen Versagungsgrund darstellt.5 Die staatliche Kontrolle 
internationaler Handelsschiedssprüche zielt in diesem Sinne nur auf die Ge-
währleistung eines Minimums an prozessualer Gerechtigkeit im Schiedsver-

 
1 In der deutschen Rechtsordnung sind bei der Kontrolle einer Entscheidung die Begriffe 

Inhaltskontrolle und Nachprüfung der tatsächlichen oder rechtlichen Feststellungen als Sy-
nonyme des Begriffs révision au fond anzusehen. Vgl. hierzu Münch, in: MüKoZPO, Bd. 3, 
§ 1059, Rn. 7 sowie Gottwald, in: MüKoZPO, Bd. 1, § 328, Rn. 120. In den angelsächsi-
schen Rechtsordnungen verwendet man statt des Begriffs révision au fond die englischen 
Begriffe review of the merits, s. hierzu Rubino-Sammartano, International Arbitration, 
S. 1339‒1341, und de novo review of the substantive aspects of the decision, s. Born, Com-
mentary and Materials, S. 796‒799. 

2 OLG Köln, BeckRS 2018, 40830, Rn. 28; OLG Köln, NJOZ 2018, 949, 951; OLG Thü-
ringen, SchiedsVZ 2007, 44, 45; Haller, SchiedsVZ 2011, 179. 

3 BGH, NJW-RR 2008, 659, 660; KG Berlin, 23/29 Sch 17/01, DIS; Engelmann, ICA, 
S. 5, 47 f., 154; Hartmann, in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 1059, Rn. 1; 
Lachmann, Schiedsgerichtspraxis, Rn. 2347. 

4 Vgl. hierzu BGHZ 96, 40, 46; U.S.S.C., United Steelworkers v. Wheel & Car, 363 U.S. 
593, 599; AP, 517/2016, NOMOS; OLG Thüringen, SchiedsVZ 2007, 44, 45; Haller, 
SchiedsVZ 2011, 179; Scherer, Matthias, IJAA 6 (2014), Heft 2, 64, 71‒73. 

5 Es bestehen zwei Verfahren zur staatlichen Kontrolle eines internationalen Handels-
schiedsspruchs: das Aufhebungs- und das Anerkennungs- und Vollstreckbarerklärungsver-
fahren. Vgl. hierzu Bien, ZZP 132 (2019), 93, 96 f.; Paulsson, J., The Idea of Arbitration, 
S. 213 f.; Rechberger, in: FS Kaissis, S. 801, 808; Smit, PSLR 113 (2009), 995, 997; Steger, 
Präklusion von Versagungsgründen, S. 49; Wolff, in: Kreindler/Wolff/Rieder, Commercial 
Arbitration in Germany, Rn. 6.1, 6.161. Vgl. auch u. § 3 B. II. 3. (S. 52 ff.). 
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fahren.6 So betreffen die Aufhebungs- und Versagungsgründe in der deutschen 
Rechtsordnung, die den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ausmacht, 
grundsätzlich7 nicht die vom Schiedsgericht beurteilte Streitsache, sondern 
prozessuale Aspekte des Schiedsverfahrens. Diese beschränkte8 staatliche 
Kontrolle ist für das Aufhebungsverfahren in § 1059 Abs. 2 ZPO9 und für das 
Anerkennungs- und Vollstreckbarerklärungsverfahren in §§ 1060 f. ZPO 
i.V.m. Art. V UNÜ geregelt. Hierdurch gelingt es der internationalen Handels-
schiedsgerichtsbarkeit als einer der ordentlichen Gerichtsbarkeit gleichwerti-
gen alternativen Streitbeilegungsmethode,10 ihr Grundziel zu erreichen, 
schiedsfähige Rechtsstreite verbindlich beizulegen.11 

Obwohl die sachliche Richtigkeit des Schiedsspruchs keinen Kontrollpunkt 
des staatlichen Gerichts ausmacht und mithin eine direkte révision au fond aus-
geschlossen ist, erweist sich eine ausnahmslose Einhaltung des Verbots der 
révision au fond als praktisch unmöglich. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
das staatliche Gericht bei der Überprüfung vieler der gesetzlich vorgesehenen 
Aufhebungs- und Versagungsgründe die sachliche Richtigkeit des Schieds-
spruchs oft in gewissem Maße überprüfen muss. Diese beschränkte Sachkon-
trolle dient der Effektivität der staatlichen Kontrolle. In diesem Sinne handelt 
es sich um erforderliche Ausnahmen vom Verbot der révision au fond, die nicht 
direkt und berufungsähnlich die Richtigkeit der schiedsgerichtlichen Streitbei-
legung bezweifeln. Stattdessen sind solche Ausnahmen im Einzelfall das ein-
zige Mittel des staatlichen Gerichts, um zu erkennen, ob einer der gesetzlich 
vorgesehenen Aufhebungs- und Versagungsgründe gegeben ist.12 

Vor allem stellt sich die Frage nach dem Erfordernis einer Ausnahme vom 
grundlegenden Verbot der révision au fond bei der staatlichen Kontrolle inter-

 
6 Kaissis, Aufhebung von Schiedssprüchen, S. 45; Koussoulis, Grundlegende Probleme 

der Schiedsgerichtsbarkeit, S. 191; Paulsson, J., The Idea of Arbitration, S. 99; Rechberger, 
in: FS Kaissis, S. 801; Solomon, Die Verbindlichkeit von Schiedssprüchen, S. 494 f. 

7 Mit Ausnahme des Verstoßes gegen den materiellen ordre public, der sich in gewissem 
Maße auf die Streitsache bezieht. Vgl. hierzu u. § 9 C. (S. 187 ff.). 

8 Kern, C. A., ZZPInt 14 (2009), 445, 452: „[...] review by public courts is extremely 
limited“; Timmins, in: Gonzáles-Bueno, International Arbitration, S. 425 f. 

9 Fehlt ein spezieller Hinweis, ist unter der Abkürzung ZPO die deutsche Zivilprozess-
ordnung zu verstehen. 

10 Berger, K. P., Dispute Resolution, Rn. 16.4; ders., RIW 35 (1989), 850; Black-Branch, 
in: Conrad/Münch/Black-Branch, ICA, S. 1, 3 f.; Grierson, Mealy’s Int. Arb. Rep. 24 
(2009), 1, 6; Habscheid, in: FS Schlosser, S. 247, 250; Liebscher, The Healthy Award, S. 3;  
Rieder/Kreindler, in: Kreindler/Wolff/Rieder, Commercial Arbitration in Germany, Rn. 1.1, 
1.3, 1.31 f. 

11 Helm, DRJ 61 (2006‒2007), No. 4, 1; Rensmann, Anationale Schiedssprüche, S. 35; 
Scherer, Maxi, Arb. Int’l 32 (2016), 437, 454 f.; Schwartz, in: LA Lazareff, S. 569; Solomon, 
Die Verbindlichkeit von Schiedssprüchen, S. 351. 

12 Gottwald, in: FS Nagel, S. 54, 59, beschreibt diese Kontrolle als eine „gewisse indirekte 
Sachprüfung“. 
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nationaler Handelsschiedssprüche im Hinblick auf die Sachverhaltsfeststellun-
gen des Schiedsgerichts. Konkreter dargestellt erweist es sich oft als besonders 
kompliziert zu erkennen, ob und inwiefern das staatliche Gericht bei der Über-
prüfung der gesetzlich vorgesehenen Aufhebungs- und Versagungsgründe den 
Sachverhalt erneut ermitteln darf. Der Beantwortung dieser Frage widmet sich 
die vorliegende Arbeit.  

Zu diesem Zweck sind das Verbot der révision au fond und die erforderli-
chen Ausnahmen davon hinsichtlich der schiedsgerichtlichen Sachverhaltsfest-
stellungen für jeden einzelnen Aufhebungs- und Versagungsgrund zu untersu-
chen, der im deutschen Recht der internationalen Handelsschiedsgerichtsbar-
keit vorgesehen ist. Es ist insbesondere der goldene Schnitt zwischen zwei kon-
kurrierenden Bestreben zu finden. Einerseits ist sicherzustellen, dass die staat-
liche Kontrolle eines Schiedsspruchs in Hinsicht auf denjenigen Aufhebungs- 
und Versagungsgrund effektiv ist, der im jeweiligen Fall möglicherweise ge-
geben ist. Andererseits darf diese Kontrolle die Verbindlichkeit des Schieds-
spruchs nicht übermäßig beeinträchtigen, sondern muss die Schiedsgerichts-
barkeit als alternative Streitbeilegungsmethode respektieren. 

Vor allem konzentriert sich das Interesse auf den Aufhebungs- und Versa-
gungsgrund eines Verstoßes des Schiedsspruchs gegen den materiellen ordre 
public. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Umfang der staatlichen Kon-
trolle möglicher Verstöße gegen den materiellen ordre public sowohl die inter-
nationale Rechtsprechung als auch das Schrifttum seit mehreren Jahrzehnten 
beschäftigt. Trotzdem hat sich bisher keine einheitliche Lösung zu der Frage 
etabliert, ob dem staatlichen Gericht bei der Kontrolle des materiellen ordre 
public eine erneute Sachverhaltsermittlung gestattet ist. Im Gegenteil, hierzu 
besteht seit langem eine erhebliche Meinungsvielfalt, die Rechtsunsicherheit 
mit sich bringt.  

Bei der staatlichen Kontrolle möglicher Verstöße gegen den materiellen 
ordre public werden zwei einander entgegengesetzte ordre public-Interessen 
beeinträchtigt.13 Das eine ist das Interesse an der Konformität des Schieds-
spruchs mit dem materiellen ordre public. Das staatliche Gericht hat sich zu 
vergewissern, dass die Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruchs 
nicht zur Verletzung einer Rechtsnorm oder eines Grundsatzes führt, der dem 
materiellen ordre public angehört. Diese Vergewisserung setzt aber voraus, 
dass das staatliche Gericht die Richtigkeit der schiedsgerichtlichen Sachver-
haltsermittlung überprüft. Nur dadurch kann es sicherstellen, dass der materi-
elle ordre public nicht wegen irriger oder unvollständiger Sachverhaltsermitt-
lung verletzt worden ist. Das andere ordre public-Interesse besteht in der 
Durchsetzung des Rechtsfriedens, der durch den Erlass des Schiedsspruchs ein-
getreten ist. Als prozessuales ordre public-Interesse setzt der Rechtsfrieden vo-
raus, dass der Schiedsspruch verbindlich, sprich sachlich unanfechtbar, ist. In 

 
13 S. u. § 9 C. IV. 2. (S. 279 ff.). 
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diesem Interessenkonflikt kann nur einem der zwei entgegengesetzten ordre 
public-Interessen Vorrang zukommen. Die Lösung dieses Konflikts hängt da-
von ab, ob dem staatlichen Gericht eine révision au fond der schiedsgerichtli-
chen Sachverhaltsfeststellungen bei der Kontrolle des materiellen ordre public 
gestattet ist. Die Behandlung dieser Frage nimmt einen großen Teil dieser Ar-
beit ein.14 

§ 2 Gang der Untersuchung 
§ 2 Gang der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus vier Teilen zusammen. Der Einleitung 
(erster Teil, S. 1‒5) folgt im zweiten (S. 6‒76) und dritten Teil (S. 77‒297) die 
Behandlung des Forschungsgegenstands. Abschließend erfolgt die Zusammen-
fassung der wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung im vierten Teil (S. 298‒

304). 
Konkret bezieht sich der zweite Teil auf die Bedeutung des Verbots der révi-

sion au fond als Grundsatz des internationalen Handelsschiedsverfahrens-
rechts. Dabei wird an erster Stelle (S. 7‒66) begründet, dass man die Wirkungs-
weise der révision au fond als Kontrollart nachvollzogen haben muss, bevor 
man sich mit ihrem Verbot befasst. Hierzu sind zuerst die Bedeutung und die 
Entstehung des Begriffs der révision au fond sowie ihr Kontrollgegenstand zu 
beleuchten. Schon von Anfang an wird klargestellt, dass die Kontrollart der 
révision au fond herkömmlich die sachliche Kontrolle einer Entscheidung be-
deutet, die im Rahmen des ordentlichen Instanzenzugs zu finden ist. Zum bes-
seren Verständnis ihrer Wirkungsweise ist die révision au fond daher im Licht 
nicht nur des Schiedsverfahrens-, sondern auch des Zivilverfahrensrechts im 
Allgemeinen zu betrachten. Anschließend wird die Frage behandelt, ob die 
révision au fond auf die staatliche Kontrolle internationaler Handelsschieds-
schiedssprüche anzuwenden ist. Erforderlich ist hierzu, die Beziehung der in-
ternationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit zur ordentlichen Gerichtsbarkeit 
und den Zweck der staatlichen Kontrolle von Schiedssprüchen in Erinnerung 
zu rufen.  

An zweiter Stelle erstreckt sich die folgende Untersuchung auf die Regelung 
des Verbots der révision au fond im deutschen Recht der internationalen Han-
delsschiedsgerichtsbarkeit (S. 66‒76). Zu diesem Zweck orientiert sich die 

 
14 Obgleich die vorliegende Arbeit nicht durchgängig rechtsvergleichend vorgeht, werden 

bei der Behandlung des Verstoßes gegen den materiellen ordre public neben der deutschen 
noch fünf weitere, ausgewählte Rechtsordnungen berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um 
die Schweiz, die U.S.A., England, Frankreich und Griechenland. Das Miteinbeziehen dieser 
Rechtsordnungen zielt auf die Vollständigkeit der durchzuführenden Untersuchung sowie 
auf die Darlegung der internationalen Tendenz hinsichtlich des Umfangs der Kontrolle des 
materiellen ordre public ab. S. u. § 9 C. III. 2. b) (S. 212 ff.). 
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Untersuchung an den Anfechtungsmöglichkeiten eines internationalen Han-
delsschiedsspruchs in Deutschland. Von überragender Bedeutung ist hierbei 
die Feststellung, dass die sachliche Unrichtigkeit eines Schiedsspruchs nach 
deutschem Recht weder einen Aufhebungs- noch einen Versagungsgrund dar-
stellt. 

Der dritte Teil befasst sich sodann mit den Ausnahmen vom Verbot der révi-
sion au fond, die für die Effektivität der staatlichen Überprüfung der gesetzlich 
vorgesehenen Aufhebungs- und Versagungsgründe erforderlich sind. Dazu 
folgt die Untersuchung der traditionellen Unterscheidung der Aufhebungs- und 
Versagungsgründe in drei Kategorien, nämlich in solche Aufhebungs- und 
Versagungsgründe, die die Zuständigkeit (S. 79‒97), solch die das schiedsge-
richtliche Verfahren (S. 97‒121) und solch die den Tenor des Schiedsspruchs 
(S. 122‒296) angehen.  

Die Frage nach einer Ausnahme vom Verbot der révision au fond ist für 
jeden einzelnen Aufhebungs- und Versagungsgrund separat in drei Schritten 
zu untersuchen. Im ersten Schritt findet eine Darstellung des jeweiligen Auf-
hebungs- und Versagungsgrundes statt. Im zweiten Schritt ist zu erforschen, 
ob und unter welchen Umständen die staatliche Überprüfung dieses Grundes 
eine gewisse Kontrolle der schiedsgerichtlichen Sachverhaltsfeststellungen er-
fordert, um effektiv zu sein. Im dritten Schritt folgt die in der vorliegenden 
Arbeit vertretene These zu der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen 
eine Ausnahme vom Verbot der révision au fond bei der staatlichen Überprü-
fung dieses Grundes hinzunehmen ist. 



 

Zweiter Teil 

Das Verbot der révision au fond 

Im Allgemeinen lässt sich das Verbot der révision au fond als ein kurzes Gebot 
beschreiben, das sich an das staatliche Gericht wendet, die staatliche Kontrolle 
von Schiedssprüchen regelt und sie auf prozessuale Mängel von Schiedssprü-
chen begrenzt.1 So lässt sich bspw. in einem Beschluss des BayObLG der fol-
gende Hinweis finden:  

„Die Beweiswürdigung des Schiedsgerichts durch eine eigene Beweiswürdigung zu erset-
zen, ist dem Senat grundsätzlich verwehrt, da dies auf eine unzulässige révision au fond 
hinausliefe, die im Verhältnis von Schiedsgerichtsbarkeit und staatlicher Gerichtsbarkeit je-
denfalls seit der Neuregelung des X. Buches der ZPO unzulässig ist“.2 

Die sachliche Kontrolle des Schiedsspruchs durch das staatliche Gericht ist 
demnach unzulässig und stellt eine Überschreitung seiner Kontrollbefugnis 
dar. Diese abstrakte Bestimmung des Verbots der révision au fond, die man in 
der Regel in den jeweiligen Entscheidungen und im Schrifttum liest, reicht aber 
zur Feststellung der bedeutungsvollen Wirkung dieses Grundsatzes auf die 
staatliche Kontrolle von Schiedssprüchen nicht aus. Vielmehr ist darzustellen, 
aus welchem Grund das Bestehen dieses Verbots überhaupt notwendig ist und 
worin die Folgen eines eventuellen Verstoßes bestünden. Nur dadurch kann 
man sich in der Lage versetzen, die Bedeutung dieses Grundsatzes, der den 
Umfang der staatlichen Kontrolle von Schiedssprüchen begrenzt, zu verstehen.  

Zu diesem Zweck wird im Rahmen dieses Teils eine gründliche Untersu-
chung des Verbots der révision au fond unternommen. Insbesondere sind zu-
nächst einmal die Bedeutung dieses Verbots und das Erfordernis seiner Einhal-
tung bei der staatlichen Kontrolle internationaler Handelsschiedssprüche zu 
behandeln. Anschließend erstreckt sich die Analyse auf die Regelung des Ver-
bots der révision au fond im deutschen Recht der internationalen Handels-
schiedsgerichtsbarkeit. 

Das Verbot der révision au fond stammt ursprünglich nicht aus dem Schieds-
verfahrensrecht. Vielmehr hat dieses Prinzip seine Wurzeln auf dem Gebiet des 
internationalen Zivilverfahrensrechts, und zwar bei der Anerkennung und 
Vollstreckbarerklärung ausländischer Gerichtsurteile.3 Die vorliegende Arbeit 

 
1 S. o. § 1 (S. 1 ff.). 
2 BayObLG, 4 Z Sch 23/02, DIS, sub II.2.a. 
3 BGH, NJW 1999, 2372, 2373; Geimer, R., in: Zöller, ZPO, § 328, Rn. 208; ders., IZPR, 

Rn. 2910, 2956; Nagel/Gottwald, IZPR, § 12, Rn. 87 f., 116; Regen, Prozeßbetrug, Rn. 180; 
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befasst sich zwar mit dem Recht der Schiedsgerichtsbarkeit internationaler 
Handelssachen. Zu einer umfassenden Klarstellung der Wirkungsweise des 
Prinzips non révision au fond ist aber im Laufe der Analyse auch das interna-
tionale Zivilverfahrensrecht zu betrachten. Die hier unternommene Untersu-
chung konzentriert sich zwar, wie schon im ersten Teil dargestellt, auf die 
Sachverhaltsfeststellungen des Schiedsgerichts. Eine pauschale Nichtberück-
sichtigung der Rechtsfeststellungen des Schiedsgerichts,4 die für das Verbot 
der révision au fond ebenso relevant sind, wäre aber an gewissen Stellen ge-
künstelt und würde eventuell zu einer mangelhaften Untersuchung führen. Da-
her sind, soweit es die Vollständigkeit der Arbeit erfordert, sowohl die Sach-
verhalts- als auch die Rechtsfeststellungen des Schiedsgerichts zu erforschen. 

§ 3 Keine Sachprüfung von Schiedssprüchen 
§ 3 Keine Sachprüfung von Schiedssprüchen  

Wie unten noch näher erklärt wird,5 stellt das Verbot der révision au fond den 
Schnittpunkt zwischen der Schiedsgerichtsbarkeit und der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit dar. Auf der einen Seite steht die Schiedsgerichtsbarkeit, die als 
alternative Streitbeilegungsmethode ein Maximum an praktischer Durchset-
zung anstrebt. Auf der anderen Seite steht der Vorbehalt der jeweiligen Rechts-
ordnung, in der ein Schiedsspruch eventuell anerkannt oder vollstreckt werden 
soll, dass der Schiedsspruch durch die staatlichen Gerichte kontrolliert wird, 
damit die grundlegenden Interessen dieser Rechtsordnung gewährleistet wer-
den. Den Umfang der staatlichen Kontrolle von Schiedssprüchen bestimmt das 
Verbot der révision au fond. Deshalb setzt die Annäherung an die Bedeutung 
des Verbots der révision au fond bei der staatlichen Kontrolle internationaler 
Handelsschiedssprüche eine Untersuchung in drei Schritten voraus: Erstens 
wird die révision au fond als Kontrollart, zweitens die Institution der internati-
onalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit und drittens die staatliche Kontrolle in-
ternationaler Handelsschiedssprüche untersucht. 

So findet an erster Stelle eine Untersuchung der révision au fond als Kon-
trollart statt. Insoweit sind die Bedeutung, die Begriffsentstehung, die Wir-
kungsweise und die Kontrollgegenstände der révision au fond zu eruieren. Der 
Grund dieser Untersuchung ist, dass man das Verbot der révision au fond nicht 

 
Roth, Ordre Public, S. 17‒19; Schütze, in: Wieczorek/Schütze, ZPO, Bd. 5/1, § 328, Rn. 58; 
Völker, Ordre public, S. 149 f., 223‒230. 

4 U.S.S.C., Mitsubishi Motors v. Soler Chrysler-Plymouth, 473 U.S. 614, 638; OLG 
Frankfurt a.M., SchiedsVZ 2014, 154, 159; Baron/Liniger, Arb. Int’l 19 (2003), 27, 49 f.; 
von Heymann, Ordre public, S. 152‒155; Liebscher, The Healthy Award, S. 55‒61; Sayed, 
Corruption, S. 400 f.; Schütze, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, Rn. 680 f. i.V.m. 
Rn. 786; Solomon, Die Verbindlichkeit von Schiedssprüchen, S. 367. 

5 S. u. § 3 C. (S. 60 ff.). 
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völlig begreifen kann, ohne zuerst die révision au fond selbst nachvollzogen zu 
haben. Schließlich ist die révision au fond als Kontrollart auch im allgemeinen 
Zivilverfahrensrecht zu finden.6 Deshalb ist die révision au fond im Lichte 
nicht nur des Schiedsverfahrens-, sondern auch des Zivilverfahrensrechts ins-
gesamt zu erforschen. 

An zweiter Stelle ist die staatliche Kontrolle internationaler Handelsschieds-
sprüche durch die deutschen Gerichte als eventueller Anwendungsbereich der 
révision au fond zu untersuchen. Zu erforschen ist, ob die révision au fond mit 
dem Zweck der staatlichen Kontrolle von internationalen Handelsschiedssprü-
chen vereinbar ist. Zum Erreichen dieses Ziels sind einerseits das Wesen und 
die Hauptmerkmale der Institution der internationalen Handelsschiedsgericht-
barkeit und andererseits die Zweckmäßigkeit der staatlichen Kontrolle von in-
ternationalen Handelsschiedssprüchen zu untersuchen.  

An dritter Stelle steht eine Darstellung der Wirkungsweise und der Bedeu-
tung des Verbots der révision au fond bei der staatlichen Überprüfung interna-
tionaler Handelsschiedssprüche. Ziel dieser Untersuchung ist die Betonung der 
Annahme, dass das Verbot der révision au fond eine ausgleichende Funktion 
erfüllt. Darzulegen ist, dass dieses Verbot das Gleichgewicht zwischen der Ef-
fizienz der staatlichen Kontrolle von internationalen Handelsschiedssprüchen 
und der Effektivität der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit als al-
ternativer Streitbeilegungsmethode hält. 

A. Révision au fond: Die Sachkontrolle einer Entscheidung 

 Ohne vorher die révision au fond selbst als Kontrollart nachvollzogen zu ha-
ben, kann man ihr Verbot nicht genau begreifen. Zu diesem Zweck sind nun 
die Bedeutung, die Entstehung und die Kontrollgegenstände der révision au 
fond im Zivilverfahrensrecht aufzuzeigen. 

I. Die Bedeutung des Begriffs révision au fond 

Die révision au fond ist eine Kontrollart, die ein staatliches oder privates Ge-
richt hinsichtlich der Entscheidung eines anderen Gerichts durchführt. So ist 
diese Kontrollart grundsätzlich innerhalb des gerichtlichen Instanzenzugs bei 
der Entscheidung über Rechtsmittel von großer Bedeutung.7 Daneben tritt die 
Frage nach der Zulässigkeit einer révision au fond auch im Verfahren der An-
erkennung oder Vollstreckbarerklärung ausländischer Gerichtsurteile auf.8 Im 

 
6 S. sogleich § 3 A. (S. 8 ff.). 
7 Vgl. hierzu als Paradebeispiel den Umfang der Berufungskontrolle, deren Hauptweck 

die Überprüfung der sachlichen Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung ist. S. dazu 
nur Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 139, Rn. 33‒41. 

8 Die Frage nach der Zulässigkeit einer Kontrolle in der Form einer révision au fond lässt 
sich schon im Rahmen des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer gerichtlicher Urteile 
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Schiedsverfahrensrecht wird eine révision au fond bspw. bei der Überprüfung 
eines Schiedsspruchs durch ein zweitinstanzliches Schiedsgericht9 oder durch 
den dafür zuständigen Ausschuss einer Schiedsinstitution10 durchgeführt. Oh-
nehin stellt sich aber die Frage nach der Zulässigkeit einer révision au fond bei 
der staatlichen Kontrolle von Schiedssprüchen.11  

Unabhängig davon, ob die gerichtliche Kontrolle einer Entscheidung auf der 
Einlegung eines Rechtsmittels oder auf einem Antrag auf Anerkennung oder 
Vollstreckbarerklärung beruht, kann die stattfindende Kontrolle zwei Haupt-
anliegen haben. Sie kann sich insbesondere auf zwei verschiedene Kategorien 
von möglichen Mängeln der zu überprüfenden Entscheidung beziehen. Einer-
seits ist es denkbar, dass sich der Umfang der Kontrolle auf verfahrensrechtli-
che Fehler des Erstgerichts beschränkt.12 Beispiele dafür sind etwa ein Fehler 
bei der Besetzung des erkennenden Gerichts oder eine Verletzung des Grund-
satzes der unparteilichen Prozessführung.13 

 Andererseits kann die Kontrolle aber auch angeblicher Irrtümer des Erstge-
richts bei der Beurteilung der Streitsache14, wie bspw. eine falsche Beweis-

 
nach § 328 ZPO, und zwar bei der Untersuchung eventueller Verstöße gegen den deutschen 
ordre public (§ 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO), stellen. S. dazu Geimer, R., Gerichtsbarkeit und in-
ternationale Zuständigkeit, S. 22, 40‒45; ders., IPRax 1998, 175 f.; Guldener, Das IZPR der 
Schweiz, S. 134; Laugwitz, Anerkennung und Vollstreckung, S. 34; Schütze, Das IZPR in 
der ZPO, § 328, Rn. 58, 90 f.; Völker, Ordre public, S. 223‒230.  

9 Blackaby et al., International Arbitration, Rn. 10.01 f.; Gaillard/Savage, ICA, 
Rn. 1375‒1378; Geimer, R., in: Zöller, ZPO, § 1054, Rn. 3; Kreindler/Schäfer/Wolff, 
Schiedsgerichtsbarkeit, Rn. 109−113; Lew/Mistelis/Kröll, CICA, Rn. 25.3; Schwab/Walter, 
Schiedsgerichtsbarkeit, Kap. 22; Voit, in: Musielak/Voit, ZPO, § 1054, Rn. 2. 

10 Vgl. hierzu vor allem die am 01.03.2017 in Kraft getretene Schiedsgerichtsordnung der 
ICC und dort Art. 34 in Bezug auf die Prüfung des Schiedsspruchs durch den ICC-Schieds-
gerichtshof, abrufbar auf Deutsch unter <https://iccwbo.org/publication/arbitration-rules-
and-mediation-rules-german-version/> (zuletzt abgerufen am 30. Januar 2021). 

11 Biesterfeld, J. Disp. Resol. 2006, 627, 632‒638; Hartmann, in: Baumbach/Lauter-
bach/Albers/Hartmann, ZPO, § 1059, Rn. 16; Rüßmann, in: FS Schlosser, S. 785, 800 f.; 
Scherer, Maxi, Arb. Int’l 32 (2016), 437, 445‒447; Stürner, R., in: Canaris et al., 50 Jahre 
BGH, Bd. 3, S. 677, 688 f. 

12 BGH, NJW 1995, 2563; BGH, NJW 2001, 1357; Gerker, in: Wieczorek/Schütze, ZPO, 
Bd. 7, § 529, Rn. 40‒43; Heßler, in: Zöller, ZPO, § 529, Rn. 13; Jauernig/Hess, ZPR, § 72, 
Rn. 1‒5; Krüger, in: MüKoZPO, Bd. 2, § 547, Rn. 5‒10; Wulf, in: BeckOK ZPO, § 529, 
Rn. 15‒18; Zeiss/Schreiber, ZPR, Rn. 657. 

13 BGH, NJW 1995, 1677, 1679; BGH, NJW 2001, 1502, 1503; Born, ICA, Bd. 3, S. 3262‒

3264, 3273 f.; Krüger, in: MüKoZPO, Bd. 2, § 547, Rn. 12; Lew/Mistelis/Kröll, CICA, 
Rn. 25.35 f. 

14 Unter dem Begriff Sache oder Streitsache ist der Streitgegenstand, dessen Umfang als 
Problematik die Grenzen der vorliegenden Arbeit überschreitet, zu verstehen. In der jewei-
ligen Rechtsordnung kann die Bestimmung des Streitgegenstands auf unterschiedlichen Kri-
terien beruhen, die von der jeweiligen herrschenden Streitgegenstandstheorie abhängen. In 
der deutschen Rechtsordnung herrscht schon seit den 1950er Jahren die sogenannte 
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würdigung oder eine irrtümliche Auslegung einer anzuwendenden Anspruchs-
grundlage, mit umfassen.15 Wie sogleich dargestellt wird, besteht zwischen 
diesen zwei Kontrollarten ein Qualitätsunterschied, der die Art der jeweiligen 
Kontrolle und ihr prozessuales Ziel betrifft.  

Beschränkt sich die Kontrolle auf prozessuale Fehler der angegriffenen Ent-
scheidung, zielt sie nicht auf die Überprüfung der sachlichen Richtigkeit der 
erlassenen Entscheidung, sondern nur die prozessualen Umstände, unter denen 
diese Entscheidung erlassen worden ist.16 Die Kontrolle bspw. der Zuständig-
keit des Gerichts und des Verfahrens, das zum Erlassen der Entscheidung ge-
führt hat, betreffen diejenigen prozessualen Voraussetzungen, die erfüllt wer-
den müssen, damit ein Gericht die Streitigkeit in der Sache beurteilen kann.17 
Die Richtigkeit der Sachentscheidung wird hierbei jedoch nicht überprüft. 
Diese erste Kontrollebene geht folglich der Beschäftigung des Kontrollgerichts 

 
zweigliedrige prozessuale Streitgegenstandstheorie vor. Nach dieser ist als Streitgegenstand 
ein prozessualer Anspruch des Klägers, und zwar der Anspruch auf Rechtsschutz, anzuse-
hen. Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ist der prozessuale Anspruch des Klägers durch zwei 
vollkommen prozessuale Faktoren, nämlich durch den Sachverhalt und den Antrag der 
Klage, zu konkretisieren. Zu einer detaillierten Betrachtung des Streitgegenstands im deut-
schen Zivilprozessrecht s. BGH, NJW-RR 2017, 380, 381; BGHZ 183, 77, 80; BGHZ 157, 
47, 52; BGH, NJW 2003, 585, 586; BGHZ 117, 1, 5; Bacher, in: BeckOK ZPO, § 253, 
Rn. 50 f.; Baumgärtel, JuS 1974, 69 f.; Beys, ZZP 105 (1992), 145, 153, 163; Gottwald, in: 
MüKoZPO, Bd. 1, § 322, Rn. 111−120; Lorff, JuS 1979, 569; Piekenbrock, in: Schulze, Eu-
ropäisches Privatrecht in Vielfalt geeint, S. 133, 137 f., 140‒147; Zeiss/Schreiber, ZPR, 
Rn. 305‒311. 

Die Begriffe „Sache“, „Streitsache“, „Streitgegenstand“, „Gegenstand des Streits“ und 
„Streitigkeit“ werden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung einheitlich benutzt und 
meinen alle den Streitgegenstand. Da den Schwerpunkt dieser Arbeit die staatliche Kontrolle 
internationaler Handelsschiedssprüche in der deutschen Rechtsordnung bildet, ist der Ge-
genstand des Schiedsverfahrens ebenso gemäß der zweigliedrigen prozessualen Streitgegen-
standstheorie zu bestimmen. Dieser Theorie folgt man in Deutschland auch zur Bestimmung 
des Gegenstands des Schiedsverfahrens. Vgl. hierzu nur Habscheid, in: FS Schlosser, S. 247, 
250. Somit ist auch unter dem Begriff Anspruch in § 1030 Abs. 1, S. 1 ZPO der prozessuale 
Anspruch des Schiedsklägers, nämlich der Streitgegenstand, zu verstehen. Vgl. hierzu 
Münch, in: MüKoZPO, Bd. 3, § 1030, Rn. 13; Schlosser, in: Stein/Jonas, ZPO, Bd. 10, 
§ 1030, Rn. 2. 

15 BGH, NJW-RR 2017, 75, 77; BGHZ 162, 313; OLG München, 29 U 208/17, juris, 
Rn. 23‒32; OLG Düsseldorf, I-16 U 104/16, juris, Rn. 28; Heßler, in: Zöller, ZPO, § 513, 
Rn. 1‒4; Jauernig/Hess, ZPR, § 73, Rn. 29‒36; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPR, § 139, 
Rn. 33‒41; Zeiss/Schreiber, ZPR, Rn. 673, 680‒683. 

16 Als Beispiel für eine solche Kontrollart kann der Fall der Aufhebungsklage gegen in-
ländische Schiedssprüche gemäß § 1059 Abs. 2 ZPO dienen. Vgl. dazu BGHZ 151, 79, 83; 
Geimer, R., in: Zöller, ZPO, § 1059, Rn. 30; Raeschke-Kessler, in: Prütting/Gehrlein, ZPO, 
§ 1059, Rn. 9. 

17 BGHZ 71, 131; OLG Köln, SchiedsVZ 2005, 163, 165; OLG Saarbrücken, SchiedsVZ 
2012, 47, 52; Blackaby et al, International Arbitration, Rn. 10.64; Trappe, BB-Beil. 2000, 
Nr. 8, 7. 



 

 
 

 
 
 
 
 

Sachverzeichnis

aktiver Richter 24 
amiable compositeur, siehe ex aequo et 

bono 
Ancien Régime 13 
Anerkennung und Vollstreckbarerklärung 
–   ausländischer Gerichtsurteile 13–20, 

262 f., 269, 287, 289 
–   internationaler Handelsschiedssprüche 

2, 54–58, 67–70, 262 f., 287–289 
–   ungleiche Behandlung ausländischer 

Gerichtsurteile und internationaler 
Handelsschiedssprüche 262 f., 287–289 

Anspruch 
–   der Rechtsordnung 49 f., 281 
–   des Aufhebungsklägers 283 
–   des Schiedsklägers 10, 54, 82, 88–90, 

96, 276, 283 
–   in der Schiedsvereinbarung vorgesehe-

ner 81 f., 89 
–   prozessualer 10, 81, 89, 93–96, 276, 

283 
–   Schadensersatzanspruch nach 

§ 826 BGB, siehe Prozessbetrug, 
Schadensersatzklage nach § 826 BGB 

–   schiedsfähiger, siehe Schiedsfähigkeit, 
objektive 

–   vermögensrechtlicher 10, 86, 90 
Aufhebungs- und Versagungsgründe 71–

75 
–   international standards 134 
–   Kategorien 73 f. 
–   local particularities 134 
–   materielle 190 f. 
–   Merkmale 71 f., 75 
–   prozessuale 190 f. 
–   Struktur 72 
Aufhebungsklage 52–58, 67 

–   Aufhebungsgründe, siehe Aufhebungs-    
und Versagungsgründe 

–   Frist 169, 176, 179 f., 182–186, 283 
–   Verzicht 67, 135, 212 f., 231, 245 

 
begründete Zweifel 254, 274, 294, 302 
Begründung des Schiedsspruchs 106, 113, 

157, 170, 203–208, 253, 258, 270–273, 
289 

–   Nachholung 271 
–   ratio decidendi des Schiedsspruchs 272 
–   Verzicht 113, 157, 271 
bestimmtes Rechtsverhältnis 73, 81, 88, 93 
binding award, siehe Schiedsspruch, 

Verbindlichkeit 
 

compétence internationale 13 
contrôle de la compétence législative 20 

 
da mihi factum, dabo tibi jus 24 
Delokalisierung 34, 231, siehe auch 

Schiedsgerichtsbarkeit, delokalisierte 
Ansicht 

difference 93 
dispute 93, siehe auch difference 
doppeltes Exequatur 38 

 
en connaissance de cause 15 
Entscheidungsfindung 21 f., 28, 90 f., 

siehe auch Syllogismus 
équivalence 21 
Erlassstaat, siehe Schiedsort 
Erlassungsort, siehe Schiedsort 
ex aequo et bono 95, 112, 117, 195 
examen du jugement 15 
Exequaturverfahren 13, 16–19, 31, 44, 

siehe auch Anerkennung und Voll-
streckbarerklärung 



362 Sachverzeichnis  

 

facta probantur, jura novit curia 25 
final award 38, siehe auch Schiedsspruch, 

Endgültigkeit 
fraus omnia corrumpit 165, 169, siehe 

auch Prozessbetrug 
 

Gegenseitigkeit 17–21 
Gehörsverletzung 59, 71, 97–109, 115, 

119 f., 156, 158, 160, 198, 208, 221, 
229, 271, 293 

–   erforderliche Ausnahme vom Verbot 
der révision au fond 102–109, 120 

–   Kausalität 104–109, 120 
–   Präklusion 103, 107–109, 121 
Gleichbehandlung der Schiedsparteien 98 
Grundsatz der guten zwischenstaatlichen 

Zusammenarbeit 18, 20 
Grundsatz der unbeschränkten Über-

wachungskompetenz 262 
Grundsatz der uneingeschränkten Nach-

prüfbarkeit 258, siehe Grundsatz der 
unbeschränkten Überwachungs-
kompetenz 

Grundsatz der unparteilichen Prozess-
führung 9 

Grundsatz des gesetzlichen Richters 14 
 

ILA-Abschlussbericht 142, 199–201, 252, 
270, 274, 300–302 

Inquisitionsmaxime 265 
 

juge naturel, siehe Grundsatz des gesetz-
lichen Richters 

jugement nouveau 14 
jura novit curia 22 f., 25 

 
Kompetenz-Kompetenz 83, 90 
Kompetenz-Übergriff, siehe Kompetenz-

überschreitung des Schiedsgerichts 
–   qualitativer 95 
–   quantitativer 94 
Kompetenzüberschreitung des Schieds-

gerichts 91–97, 190, siehe auch 
Kompetenz-Übergriff 

–   erforderliche Ausnahme vom Verbot 
der révision au fond 95–97 

Korruption 65, 188, 197, 216 f., 224 f., 
228, 230, 235, 239–242, 251, 266, 293, 
301 

–   im Grundvertrag 87, 197, 215 f., 223 f., 
229, 242–244, 249, 259, 278 

–   Schiedsfähigkeit von Korruptions-
sachen 87 

 
mal juge 17 f. 
materielle Prozessleitung 24, siehe auch 

aktiver Richter 
maximes d’ancien droit 17 
Meistbegünstigungsklausel 68, 125, 129 

 
Napoleonische Kodifikationen 14 
ne bis in idem 134, 136 
ne infra petita 92, 112 
ne ultra petita 92, 112, 156 
neues Vorbringen 196–198, 264, 274–277, 

280 f., 286 f., 291–295, 302 f. 
–   nachträglich behauptete Tatsachen 264, 

275–277, 280, 286 
–   nachträglich entstandene Tatsachen 

264, 275 f. 

 
öffentliche Ordnung, siehe ordre public 
Ordonnance von 1629 13 
ordre public 133, 137–139, 141 
–   deutscher 144–150, 152, 154, 195, 197 
–   englischer 222–224, 230 
–   französischer 147, 231 f. 
–   griechischer 147, 246 f. 
–   internationaler 133, 138–154, 231, 

246 f., 294 
–   materieller 154, 160, 187–191, 296 
–   nationaler 141, 146–154, 246 
–   prozessualer 154–163, 181, 190, 269, 

296 
–   schweizerischer 213 f. 
–   transnationaler 143–146 
–   U.S.-amerikanischer 218 f. 
–   Unbestimmtheit 141, 144, 153, 155, 

187 
ordre public-Interessen 
–   Folgen der Verletzung 293 f., 303 
–   Gleichwertigkeit 251, 264, 292–294 
–   Konflikt 226, 251, 264, 266, 279–282, 

303 f. 
–   Konformität des Schiedsspruchs mit 

dem materiellen ordre public 266, 279–
281, 292, 303 

–   unmittelbare staatliche 265 f., 293 f. 



 Sachverzeichnis 363 

 
 

–   Verbindlichkeit des Schiedsspruchs, 
siehe Schiedsspruch, Verbindlichkeit 

ordre public-Kontrolle 
–   ausländischer Gerichtsurteile 8, 133, 

134, 262, 265, 269, 288 
–   erforderliche Ausnahme vom Verbot 

der révision au fond 164, 166, 168–170, 
174–176, 185, 189–199 

–   internationaler Handelsschiedssprüche,  
siehe ordre public-Verstoß 

–   minimale 215, 220 f., 241 f., 248, 
251 f., 301 

–   schiedsgerichtliche Rechtsfeststel-
lungen 192–196 

–   schiedsgerichtliche 
Sachverhaltsfeststellungen 196–198 

ordre public-Verstoß 
–   Beziehung zu den anderen gesetzlich 

vorgesehenen Aufhebungs- und 
Versagungsgründen 158–163 

–   Drogenhandel 188, 225, 230 
–   Erlassen eines Schiedsspruchs trotz 

gelungenen außergerichtlichen 
Vergleichs 157 

–   fehlende oder widersinnige Begründung 
des Schiedsspruchs 203, 273 

–   Gehörsverletzung, siehe Gehörsver-
letzung 

–   Geldwäsche 188, 242 f., 252, 266, 293, 
301 

–   Korruption, siehe Korruption 
–   Missachtung bestehender Rechtskraft 

157 f. 
–   Nichtoffenlegung der Namen der 

Schiedsrichter 157 
–   Offensichtlichkeit 152 f., 234 
–   Parteilichkeit des Schiedsgerichts 30, 

156, 158, 227 
–   Prozessbetrug, siehe Prozessbetrug 
–   punitive damages 140, 188 
–   Restitutionsgründe 157, 171, 181 
–   Schiedsunfähigkeit, siehe Schieds-

unfähigkeit 
–   Schmuggel 188, 224 f. 
–   Sittenwidrigkeit 188 
–   Steuerbetrug 221 
–   Subsidiarität 160–163 
–   Unzuständigkeit des Schiedsgerichts 

156 

–   Verletzung des Wettbewerbsrechts 189, 
233, 236 f., 248, 266, 293 

–   Verletzung internationaler Embargo-
regeln 188 

–   Verletzung von Devisenregelungen 
188, 210, 265 

–   Verletzung von Normen über Importe 
und Exporte 188, 210 

–   Verletzung von Preisbindungsvor-
schriften 188 

 
Parteiwille 40, 44–47, 52, 88, 110, 135 f., 

161 f., 277, siehe auch Privatautonomie 
poor loser syndrome 63, 290 
Präklusion, siehe Verfahrensfehler, Prä-

klusion 
Privatautonomie 39, 49, 66, 84, 136, 260, 

299 
pro-enforcement bias of the NYC 110, 132 
Prozessbetrug 155, 158, 164–187, 217, 

224, 293 
–   analoge Anwendung von 

§§ 580 ff. ZPO 171–176, 181–186 
–   Anerkennungs- und Vollstreckbarerklä-

rungshindernis 180 f. 
–   Aufhebungsgrund 171–176 
–   Aussetzung des staatlichen Kontroll-

verfahrens 173, 183 
–   erforderliche Ausnahme vom Verbot 

der révision au fond 166–170, 296 
–   Kausalität 168, 171, 174 f., 185 
–   Präklusion 169–171, 175 f., 185, 187 
–   rechtskräftige strafrechtliche Verur-

teilung 172–176, 181–183 
–   Restitutionsgrund 158, 171 
–   Schadensersatzklage nach § 826 BGB 

177–180, 184–187 
Prozessökonomie 103, 114, 161, 163, 185, 

260 f., 300 
Prozessumgehung 109, 114, 120 f., 136, 

161–169, 176, 178, 180, 185, 258–260, 
287, 289 f., 292, 297, 298 f. 

public policy, siehe ordre public 
 

Recht 
–   auf die Schiedsvereinbarung anzuwen-

dendes, siehe Schiedsvereinbarung, an-
zuwendendes Recht 



364 Sachverzeichnis  

 

–   auf die Streitsache anzuwendendes 117, 
siehe Verfahrensfehler, Anwendung 
falschen materiellen Rechts 

–   Auffinden des anzuwendenden mate-
riellen Rechts 22 f. 

–   Auslegung und Anwendung 22 f., 26–
28, 193–195, siehe auch Syllogismus, 
Obersatz; Subsumtion 

–   das „richtige Recht‟ 20 f. 
–   für die Schiedsfähigkeit maßgebendes, 

siehe Schiedsfähigkeit, maßgebendes 
Recht 

–   für die Schiedsparteien maßgebendes, 
siehe Schiedsparteien, maßgebendes 
Recht 

Rechtsfehler 20, 192–196 
Rechtsfrage, siehe Rechtsfrage 
rechtliche Qualifikation 
–   der Schiedsvereinbarung 95 
–   des Gegenstands des Schiedsverfahrens 

90 f., 96 
–   des Sachverhalts des Streits 97, 196 
rechtliches Gehör 98 f., 104, 208, 268, 

siehe auch Gehörsverletzung 
Rechtsfrage 28 
Rechtsfrieden 3, 63, 65, 77, 133, 170, 176, 

180, 183, 224, 251, 260 f., 264, 279–
281, 285–287, 289, 292–297, 303, siehe 
auch Schiedsspruch, Verbindlichkeit 

Rechtskraft 
–   des Schiedsspruchs, siehe Schieds-

spruch, Rechtskraft 
–   Gegenstand und objektive Grenzen der 

materiellen Rechtskraft 256, 282–284 
–   ordre public-Verstoß, siehe ordre pu-

blic-Verstoß, Missachtung bestehender 
Rechtskraft 

–   zeitliche Grenzen der materiellen 
Rechtskraft des Schiedsspruchs 276 

régularité internationale 19 f. 
Restitutionsgründe, siehe Prozessbetrug, 

Restitutionsgrund 
révision au fond 
–   Anwendungsbereich 8, 12 f., 32, 61, 63, 

76 
–   Bedeutung 8–13, 31 
–   Begriffsentstehung 13–21, 31 
–   Gegenstand 4 

–   indirekte 2, 20, 91, 120, siehe auch 
Verbot der révision au fond, 
erforderliche Ausnahmen 

–   Kontrollgegenstand 15, 21, 27–31, 191 
–   pouvoir de révision au fond 15 
–   Prinzip non révision au fond 7, 21, 63 
–   System der révision au fond 15–18 
Verbot, siehe Verbot der révision au fond 

 
Sache 9 f., siehe auch Streitgegenstand 
Sachverhaltsermittlung, siehe Schieds-

gericht, Befugnis zur Sachverhaltser-
mittlung; Syllogismus, Untersatz 

Schiedsfähigkeit 
–   maßgebendes Recht 82 
–   objektive 82, 85–91 
Schiedsgericht 
–   Aufgaben 38, 62, 77, 111, 221, 257, 

278, 285 
–   Befugnis zur Sachverhaltsermittlung 

277–279 
–   Benachrichtigung der Schiedsparteien 

über die Bestellung der Schiedsrichter, 
siehe Gehörsverletzung 

–   besondere Kenntnisse 43, 48, 111, 116, 
290 

–   Ermessen 115, 126–130 
–   Kompetenz-Kompetenz, siehe Kompe-

tenz-Kompetenz 
–   Kompetenzüberschreitung, siehe Kom-

petenzüberschreitung des Schiedsge-
richts 

–   Konstituierung, siehe Verfahrensfehler, 
bei der Konstituierung des Schiedsge-
richts 

–   Parteilichkeit, siehe ordre public-Ver-
stoß, Parteilichkeit des Schiedsgerichts 

–   Sitz, siehe Schiedsort 
–   Unparteilichkeit 24, 39, 45 f., 65, 98, 

100, 279, 290, siehe auch Grundsatz 
der unparteilichen Prozessführung 

–   willkürliche Verfahrensführung, siehe 
Verfahrensfehler, willkürliche Verfah-
rensführung 

–   zweitinstanzliches 9, 136 
Schiedsgerichtsbarkeit 
–   delokalisierte Ansicht 128 
–   Effektivität 7 f., 76, 210, 215 f., 220, 

285 



 Sachverzeichnis 365 

 
 

–   Gründe für die Auswahl 41, 47 f. 
–   internationale 32–34 
–   internationale Handelsschiedsgerichts-

barkeit 32–35 
–   territoriale Ansicht 128 f., siehe auch 

Territorialitätsprinzip 
–   Vorteile 40–48, 63, 65, 136, 183, 260, 

285, 290 f. 
Schiedsort 53, 55, 65, 75, 110, 128, 130, 

135, 150 f., 183, 207 
Schiedsparteien 
–   Erwartungen 42, 48, 63, 65, 136, 183, 

260, 281 f., 290–292 
–   Gleichbehandlung 98, 101 
–   maßgebendes Recht 82 f. 
–   Schiedsfähigkeit, siehe Schiedsfähig-

keit, subjektive 
Schiedsspruch 
–   ausländischer 80, 150 
–   Begründung, siehe Begründung des 

Schiedsspruchs 
–   Endgültigkeit 38, 64, 222, 227 
–   erschlichener, siehe Prozessbetrug 
–   Gegenstand 97 
–   Gleichbehandlung in- und ausländi-

scher Schiedssprüche 132, 151 
–   inländischer 150 
–   Nichtveröffentlichung 41, 46 f., 291 
–   ratio decidendi, siehe Begründung des 

Schiedsspruchs, ratio decidendi 
–   rechtliches nullum 128, 130, 258 
–   Rechtskraft 36, 48, 51 f., 57 f., 64, 180, 

257 f., 264, 281–284, siehe auch 
Rechtskraft 

–   sachliche Unanfechtbarkeit 3, 38, 222, 
303, siehe auch Schiedsspruch, Ver-
bindlichkeit 

–   Verbindlichkeit 3, 37 f., 51–58, 60–64, 
74–78, 99, 108, 120–123, 128, 130, 
133–136, 170, 176, 183, 187, 191, 222, 
238, 245, 248, 250–252, 263, 266, 279–
282, 287, 292–294, 297, 298–300, 303, 
siehe auch Rechtsfrieden 

–   Zwischenschiedsspruch 50 
Schiedsunfähigkeit 
–   erforderliche Ausnahme vom Verbot 

der révision au fond 88–91 
–   objektive 81, 85, 139, 159 f., 162, 190 
–   subjektive 80, 83 

–   Ungültigkeit der Schiedsvereinbarung 
81 

Schiedsvereinbarung 
–   anzuwendendes Recht 80 f. 
–   fehlende 79 f. 
–   Inhalt 82, 88, 96, 116 f. 
–   ungültige 79–83, 190 
Selbstständigkeit des Sachfehlers 29 f. 
Souveränität 14, 17, 20 
staatliche Kontrolle internationaler 

Handelsschiedssprüche 
–   Effektivität 2 f., 8, 20, 30, 60, 77 f., 97, 

120, 124, 134, 138, 164, 184–187, 189, 
192 f., 198, 201, 205–207, 235, 245, 
251, 253, 257, 271, 273, 290, 296 f., 
299 f., siehe auch Verbot der révision 
au fond, erforderliche Ausnahmen 

–   Erfordernis 49, 51 f., 59 
–   Gegenstand 49 f. 
–   Kontrollarten 52–58, 67, 298 
–   Rechtsquellen 66–71, 75 f. 
–   Umfang 1 f., 6 f., 61, 70 f., 75 f., 298, 

siehe auch Verbot der révision au fond 
Streitgegenstand 9 f., 81, 94, 283, siehe 

auch Anspruch, prozessualer; Sache 
–   des Schiedsverfahrens 10, 43, 64, 71, 

73, 81 f., 85–91, 94–96, 101, 150, 162, 
190, 268, 283 

–   zweigliedrige prozessuale Streitgegen-
standstheorie 10, 81 

Streitigkeit 10, 93 f., siehe auch Sache 
Streitsache, siehe Sache 
Subsumtion 23, 26–28, 97, 168, 193–196, 

250, 270, 273 
surprise decision 279 
Syllogismus 21–28, 191, 193 
–   des Schiedsspruchs 97, 168, 174 f., 

193–196, 252, 269 f., 273, 286 
–   Ergebnis 22, 26 f., 97, 192 f., 270 
–   Obersatz 22 f., 26–28, 97, 193 
–   Prämissen 22–27, 193 f., 270, 273 
–   Subsumtion, siehe Subsumtion 
–   Untersatz 23–28, 30, 97, 164, 168 f., 

174 f., 193, 196, 252, 269 f., 273, 286 
 

Tatfrage 28 
Territorialitätsprinzip 37, 81, 130, 150 f., 
     siehe auch Schiedsgerichtsbarkeit, 

territoriale Ansicht 



366 Sachverzeichnis  

 

the Second Look Doctrine 87 
the Sherman Antitrust Act of 1890 87 
Treu und Glauben 84, 103, 108, 114, 119, 

163, 166, 176, 185, 240, 300 
 

Überraschungsentscheidung, siehe  
surprise decision 

Überwachungsaufgabe der staatlichen 
Gerichte 50–52, 59 f., 76, 129, 143, 
205, 249, 253, 261 f., 280, 284 f., 303 

unabdingbare prozessuale Voraussetzun-
gen 131, 190, 267 

Urteilsfindung, siehe Entscheidungs-
findung 

 
Verbot der révision au fond 1, 6, siehe 

auch Rechtsfrieden; Schiedsspruch, 
Verbindlichkeit 

–   Bedeutung 1, 6 f., 60–66, 76, 298 f. 
–   erforderliche Ausnahmen 2 f., 77, 79, 

120, 124, 201, 296–300, 304 
–   Konsequenzen einer Missachtung 64 f. 
–   Regelung im deutschen Recht 66, 75 f., 

299 
Verfahrensfehler 272, 278 
–   Anwendung falschen materiellen 

Rechts 112, 116 
–   bei der Konstituierung des Schiedsge-

richts 109–111 
–   erforderliche Ausnahme vom Verbot 

der révision au fond 30, 113–120 
–   fehlende oder widersinnige Begründung 

des Schiedsspruchs, siehe ordre public-
Verstoß, fehlende oder widersinnige 
Begründung des Schiedsspruchs 

–   Gehörsverletzung, siehe Gehörsver-
letzung 

–   Kausalität 29 f., 109, 114–121, 198, 
268 f. 

–   Präklusion 92, 114 f., 119 f., 163 
–   Sachverhaltsermittlung von Amts 

wegen, siehe Schiedsgericht, Befugnis 
zur Sachverhaltsermittlung 

–   willkürliche Verfahrensführung 60, 
212, 271 

Verhandlungsmaxime 24 f., 265, 277, 
siehe auch Schiedsgericht, Befugnis zur 
Sachverhaltsermittlung 

Vollstreckbarerklärung, siehe 
Anerkennung und Vollstreckbarerklä-
rung, internationaler Handelsschieds-
sprüche 

Vollstreckungsabwehrklage 276 
 

Wettbewerbsrecht 65, 87, 140, 189, 211, 
233, 236 f., 248, 266, 293 

–   Kartellrecht 87, 140, 265, siehe auch 
The Sherman Antitrust Act of 1890 

–   ordre public-Verstoß, siehe ordre 
public-Verstoß, Verletzung des Wettbe-
werbsrechts 

–   Schiedsfähigkeit wettbewerbsrecht-
licher Streitigkeiten, siehe Schiedsfä-
higkeit, objektive 

–   the Second Look Doctrine, siehe the Se-
cond Look Doctrine 

 
Zurückverweisung des Schiedsspruchs an 

das Schiedsgericht 190 f.

 


	Cover
	Titel
	Vorwort��������������
	Inhaltsübersicht�����������������������
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis����������������������������
	Erster Teil: Einleitung������������������������������
	§ 1 Einführung in den Forschungsgegenstand�������������������������������������������������
	§ 2 Gang der Untersuchung��������������������������������

	Zweiter Teil: Das Verbot der révision au fond����������������������������������������������������
	§ 3 Keine Sachprüfung von Schiedssprüchen������������������������������������������������
	A. Révision au fond: Die Sachkontrolle einer Entscheidung����������������������������������������������������������������
	I. Die Bedeutung des Begriffs révision au fond�����������������������������������������������������



	Sachverzeichnis����������������������



